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Die Buchführung beider Eigenbetriebe wurde zum 01.01.2020 
auf die neue Version der Software Finanz+ umgestellt, die 
Wirtschaftspläne wurden seit 2020 manuell nach der HGB-
Systematik aufgestellt, dementsprechend werden auch die 
Jahresabschlüsse nach HGB erstellt.
Die Verwaltung schlug nun vor, für beide Eigenbetriebe 
künftig die EigBVO-HGB anzuwenden und damit bei der 
bisherigen Systematik zu bleiben. Insbesondere für den Ei -
genbetrieb städtische Wasserversorgung wird seitens der 
Steuerberatung dringend angeraten, das Rechnungswesen 
weiterhin nach den Vorschriften des HGB zu führen.
Des Weiteren sollen die Betriebssatzungen der Eigenbetriebe 
der Stadt Renningen an das überarbeitete Satzungsmuster 
des Gemeindetags angeglichen werden.
In den aktuellen Betriebssatzungen ist für beide Eigenbetrie -
be geregelt, dass (nur) ein Betriebsleiter bestellt wird. Für 
den Eigenbetrieb Städtische Abwasserbeseitigung wird die -
se Funktion von Herrn Stadtbaumeister Harmut Marx wahr -
genommen, für die städtische Wasserversorgung von Frau 
Carmen Lörcher, Leiterin des Fachbereichs Finanzen und 
Zentrale Dienste. Faktisch besteht jedoch eine Aufteilung 
der Aufgaben der Betriebsleitung, nach der Herr Marx für 
alle technischen und baulichen Belange beider Eigenbetriebe 
zuständig ist und Frau Lörcher die kaufmännischen Aufgaben 
einschließlich Aufstellung der Wirtschaftspläne und Erstellung 
der Jahresabschlüsse wahrnimmt.
Die Verwaltung schlug vor, die Satzungsregelung an die 
tatsächliche Aufgabenwahrnehmung anzupassen und künftig 
wieder eine Betriebsleitung mit zwei Betriebsleitern für jeden 
Eigenbetrieb zu bestellen, um im Geschäftsbetrieb mehr Klar -
heit schaffen, da die Zuständigkeiten dann klar abgegrenzt 
wären und auch gegenüber den Bürgern die Ansprechpartner 
für die verschiedenen Belange klarer kommuniziert werden 
könnten. An den Zuständigkeiten der städtischen Organe 
nach der Hauptsatzung ändert sich dadurch nichts.
Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung ist bei 
Einführung einer Betriebsleitung mit zwei Betriebsleitern durch 
eine Geschäftsordnung zu regeln. Diese erlässt der Bürger -
meister mit Zustimmung des Betriebsausschusses; da für die 
Eigenbetriebe der Stadt Renningen keine Betriebsausschüsse 
bestellt sind, beantragte die Verwaltung die Zustimmung des 
Gemeinderats.
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Betriebssatzung für die städtische Wasserversorgung 

wird beschlossen.
2. Die Betriebssatzung für die städtische Abwasserbeseiti -

gung wird beschlossen.
3. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Ei -

genbetriebe Städtische Wasserversorgung und Städtische 
Abwasserbeseitigung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2023 
nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der 
Eigenbetriebsverordnung-HGB auf der Grundlage der Vor -
schriften des Handelsgesetzbuches.

4. Zu Betriebsleitern für die Eigenbetriebe Städtische Was -
serversorgung und Städtische Abwasserbeseitigung wer -
den mit Wirkung ab 01.12.2022 bestellt:

Herr Harmut Marx, Stadtbaumeister, als technischer Betriebs -
leiter und Frau Carmen Lörcher, Fachbereichsleiterin Finan -
zen und zentrale Dienste, als kaufmännische Betriebsleiterin.
1. Der Gemeinderat stimmt den Geschäftsordnungen für die 

Betriebsleitung der städtischen Wasserversorgung und 
der städtischen Abwasserbeseitigung zu.

Die beschlossene Neufassung der Betriebssatzungen der 
Eigenbetriebe städtische Wasserversorgung und städtische 
Abwasserbeseitigung ist mit ihrem vollen Wortlaut in dieser 
Ausgabe der Stadtnachrichten abgedruckt.

10. Unterbringungssituation in der Stadt Renningen
 - aktuelle Informationen
 -  Errichtung einer Containerwohnanlage für Menschen 

mit Fluchterfahrung in der Voithstraße 8: hier Aus -
schreibung und Beauftragung 

Der Gemeinderat hatte sich bereits in seiner Sitzung am 
24.10.2022 nichtöffentlich mit dem dargestellten Sachverhalt 

befasst und die Verwaltung im Wege der Eilentscheidung 
beauftragt, Angebote für eine Containeranlage einzuholen 
und die Einrichtung der Containeranlage umgehend zu be -
auftragen, damit eine möglichst frühzeitige Bereitstellung der 
Containeranlage erfolgen kann. Diese nichtöffentliche Be -
schlussfassung bzw. Eilentscheidung soll nun durch eine 
Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung in der Sitzungsrunde 
November bestätigt werden.
Auch der Verwaltungsausschuss und der Ausschuss Pla -
nen – Technik – Bauen hatten sich in ihren Sitzungen am 
07.11.2022 und 09.11.2022 vorberatend mit diesem Bera -
tungsgegenstand befasst (siehe hierzu die Berichte in den 
Stadtnachrichten KW. 45/S. 9 und KW 46/S. 6)
Der Gemeinderat  bestätigte einstimmig folgende Eilentschei -
dung des Bürgermeisters :
1. Die Informationen zur aktuellen Lage der Menschen mit 

Fluchterfahrung in Renningen wird zur Kenntnis genom -
men.

2. Die Verwaltung wird beauftragt entsprechend der Sach -
darstellung Angebote für eine Containerwohnanlage ein -
zuholen (Ausschreibung) und umgehend zu beauftragen.

11. Personalmehrbedarf im Vorgriff auf den Stellenplan 2023
Zur Vorbereitung der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 
für das kommende Haushaltsjahr wird der Stellenplan üb -
licherweise im Verwaltungsausschuss vorberaten, damit die 
vom Verwaltungsausschuss gebilligten Inhalte samt vorge -
schlagener Veränderungen haushaltsmäßig berücksichtigt 
werden können. Die Ausschreibung und Besetzung der Stel -
len ist somit erst zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses 
möglich. Die Vorberatung im Verwaltungsausschuss erfolgte 
am 07.11.2022.
Da in diesem Jahr in einem Bereich der Verwaltung wie 
auch dem P�egebereich der Sozialstation Stellenmehrungen 
zwingend notwendig sind, sollen folgende Stellen vorab vom 
Gemeinderat beschlossen werden, sodass die Stellen zeit -
nah ausgeschrieben und schnellstmöglich besetzt werden 
können:

1. Abteilung 14 – Soziales und Senioren: 
Entfristung der Stellen im Integrationsmanagement und 
Stellenneuschaffung
Stellenmehrung: 1,0
Zeitpunkt der Stellenschaffung: ab sofort
Befristung: --

2. Abteilung 14 – Soziales und Senioren: 
Aufstockung der Stellen für P�egekräfte in der Sozial -
station
Stellenmehrung: 1,0
Zeitpunkt der Stellenschaffung: ab sofort
Befristung: --

3. Abteilung 14 – Soziales und Senioren: 
Aufstockung der Stellenanteile der  stellvertretenden P�ege -
dienstleitung in der Sozialstation
Stellenmehrung: 0,15
Zeitpunkt der Stellenschaffung: ab sofort
Befristung: --

4. Abteilung 35 - Liegenschaften: 
Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung 
Liegenschaften
Stellenmehrung: 1,0
Zeitpunkt der Stellenschaffung: ab sofort
Befristung: --

5. Verwaltungsorganisation: 
Schaffung der Stelle Organisation
Stellenmehrung: 1,0
Zeitpunkt der Stellenschaffung: ab sofort
Befristung: -

Der Gemeinderat fasste bei einer Stimmenthaltung folgenden 
Beschluss :
1.  Die Änderungen des Stellenplans, welche mit der Haus -

haltssatzung 2023 vorgenommen werden sollen, wurden 
bereits im Verwaltungsausschuss beraten.

2.  Im Vorgriff auf den Stellenplan 2023 wird den vorge -
zogenen Stellenbesetzungen für die aufgeführten Stellen 
zugestimmt.
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12. Mobilität und Klimaschutz
 - Einordnung von CarSharing Renningen
 - Parkbevorrechtigung für Carsharing
 - Standort- und Finanzierungsplanung
Der Ausschuss Planen – Technik – Bauen hatte sich mit die -
sem Beratungsgegenstand bereits vorberatend am 09.11.2022 
befasst (siehe hierzu den Bericht in den Stadtnachrichten 
KW. 46/S. 6).
Aus der Mitte des Gemeinderats wurde angeregt, dass der 
Behindertenparkplatz an der Wiesenstraße beim Offenen Bü -
cherschrank unbedingt als Parkplatz für behinderte Personen 
erhalten bleiben soll und einer der angrenzenden anderen 
Parkplätze an der Wiesenstraße als Parkplatz für Carsharing 
ausgewiesen werden soll.
Die Verwaltung sicherte zu, diese Anregung werde aufge -
griffen.
Der Gemeinderat fasste einstimmig folgenden Beschluss:
1. Die Einordnung von CarSharing Renningen unter dem 

Dach der Ökostadt Renningen e.V. wird zur Kenntnis 
genommen.

2. Die Parkbevorrechtigung für Carsharing wird umgesetzt 
und vorerst entsprechend der Standortplanung eingerich -
tet.

3. Der Standort- und Finanzierungsplanung wird entspre -
chend der Sachdarstellung zugestimmt.

13. Freiwillige Kommunale Wärmeplanung
Der Ausschuss Planen – Technik – Bauen hatte sich mit die -
sem Beratungsgegenstand bereits vorberatend am 09.11.2022 
befasst (siehe hierzu den Bericht in den Stadtnachrichten 
KW. 46/S. 6).
Der Gemeinderat fasste bei einer Gegenstimme folgenden 
Beschluss:
Der Gemeinderat beauftragt die Stadtverwaltung mit der Vor -
bereitung der kommunalen Wärmeplanung, insbesondere der 
Beantragung von Fördermitteln des Landes und Einholung 
von Angeboten für die Erarbeitung der Wärmeplanung und 
der begleitenden Unterstützung durch geeignete Büros.

14. Veränderung im Gemeinderat
 -  Ausscheiden und Verabschiedung von Frau Stadträtin 

Lisa Zimmer
 -  Nachrücken und Verpflichtung von Herrn Jörg Peter Ei -

senhardt
 -  Neubildung der beschließenden Ausschüsse und sons -

tigen Kollegialorgane
Frau Stadträtin Lisa Zimmer hat mit Schreiben vom 
28.08.2022 aus persönlichen Gründen ihr Ausscheiden aus 
dem Gemeinderat der Stadt Renningen zum Ende November 
2022 beantragt.
Nach § 31 Abs. 1 in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) scheiden 
aus dem Gemeinderat die Mitglieder aus, die ihr Ausschei -
den aus wichtigen Gründen verlangen, wenn der Gemein -
derat beschließt, dass ein solcher wichtiger Grund vorliegt.
Nach § 16 Abs. 1 Nr. 7 GemO liegt ein wichtiger Grund 
insbesondere vor, wenn ein Mitglied des Gemeinderats durch 
die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge 
für die Familie erheblich behindert ist. Dieser wichtige Grund 
ist nach dem Schreiben von Frau Zimmer gegeben.
Dem Gemeinderat obliegt die Feststellung gem. § 31 Abs. 1 
Satz 4 GemO, dass die Voraussetzungen für das Ausschei -
den vorliegen.
Nach dem amtlichen Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 
2019 ist die nächste festgestellte Ersatzperson des Wahlvor -
schlags „Bündnis 90/Die Grünen“ Herr Jonas Roeder. Herr 
Roeder hat erklärt, dass er das Gemeinderatsmandat nicht 
annehmen wird, da er inzwischen nicht mehr Mitglied der 
Partei ist, auf deren Wahlvorschlag er für die Gemeinderats -
wahl 2019 kandidierte (Bündnis 90/Die Grünen) und auch aus 
beru�ichen Gründen in der Ausübung des Gemeinderatsman -
dats gehindert sein würde.
Ein Bürger kann gem. § 16 Abs. 1 Nr. 4 eine ehrenamtliche 
Tätigkeit ablehnen, wenn er häu�g oder lang dauernd von 
der Gemeinde beru�ich abwesend ist. Ferner kann er gem. § 
16 Abs. 1 Satz 3 die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätig -

keit ablehnen, wenn er aus der Partei ausscheidet, auf deren 
Wahlvorschlag er in den Gemeinderat gewählt wurde. Diese 
Gründe sind bei Herrn Roeder beide gegeben.
Als nächste Ersatzperson des Wahlvorschlags „Bündnis 90/
Die Grünen“ wurde nach dem amtlichen Wahlergebnis der 
Gemeinderatswahl 2019 Herr Jörg Peter Eisenhardt, wohn -
haft Rutesheimer Str. 15/1, festgestellt
Herr Eisenhardt hat bereits schriftlich erklärt, dass er für den 
Fall des Nachrückens das Gemeinderatsmandat annehmen 
werde, die Wählbarkeitsvoraussetzungen sind gegeben.
Vor dem Eintritt einer Ersatzperson ist festzustellen, ob Hin -
derungsgründe i.S. des § 29 GemO vorliegen, die einem 
Eintritt in den Gemeinderat entgegenstehen.
Nach Kenntnis der Verwaltung liegen bei Herrn Eisenhardt 
keine Hinderungsgründe vor.
Frau Zimmer war vom Gemeinderat in folgende beschließen -
de Ausschüsse gewählt:
�U�äin den Ausschuss Planen-Technik-Bauen als ordentliches 

Mitglied
�U�äin den Verwaltungsausschuss als stellvertretendes Mitglied
Ferner war Frau Zimmer Mitglied im Stiftungsrat der Von-
Süßkind-Schwendi-Stiftung.
Nach Mitteilung der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen soll im Falle des Nachrückens Herr Eisenhardt den 
Sitz von Frau Zimmer im Ausschuss Planen-Technik-Bauen 
und im Stiftungsrat der Von-Süßkind-Schwendi-Stiftung so -
wie deren Stellvertretenden Sitz im Verwaltungsausschuss 
einnehmen.
Von den übrigen Fraktionen/Gruppierungen im Gemeinderat 
wurde keine weitere Umbildung der Ausschüsse/Kollegialor -
gane gewünscht.
Die Zuwahl von Gemeinderäten in beschließende Ausschüs -
se des Gemeinderats bzw. die Umbildung beschließender 
Ausschüsse ist in der Gemeindeordnung nicht vorgesehen. 
Diese Art der Ergänzung bzw. Umbildung ist jedoch prak -
tisch möglich, wenn eine Neubildung der Ausschüsse im 
Wege der Einigung, also durch einstimmigen Beschluss des 
Gemeinderats erfolgt. Zur Vermeidung einer Neuwahl aller 
Ausschussmitglieder im formellen Verfahren nach § 40 Abs. 
2 GemO wird deshalb vorgeschlagen, die Ausschusssitze 
im Verwaltungsausschuss und im Ausschuss Planen-Technik-
Bauen wie dargestellt zu besetzen.
Durch einstimmigen Beschluss können auch die Entsendung 
von Vertretern in den Stiftungsrat der Von-Süßkind-Schwendi-
Stiftung, in den Aufsichtsrat der Stadtbau Renningen GmbH, 
in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Renninger 
Wasserversorgungsgruppe, in den Jugendbeirat sowie in den 
Stiftungsrat der Bürgerstiftung neu geregelt werden.
Der Gemeinderat fasste bei einer Stimmenthaltung folgenden 
Beschluss:
Der Gemeinderat stellt fest, dass Frau Lisa Zimmer auf ihren 
Antrag vom 28.08.2022 gem. 
§ 31 Abs.1 i.V. mit § 16 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) 
aus wichtigem Grund zum 30.11.2022 aus dem Gemeinde -
rat ausscheidet. Ein wichtiger Grund liegt gem. § 16 Abs. 
1 Nr. 7 GemO vor, weil Frau Zimmer durch die Ausübung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fürsorge für die Familie 
erheblich behindert ist.
Des Weiteren beschloss  der Gemeinde einstimmig:
Dem Eintritt von Herrn Jörg Peter Eisenhardt, wohnhaft 
Rutesheimer Str. 15/1, Renningen in den Gemeinderat als 
nächster Ersatzperson durch Nachrücken auf den dem Wahl -
vorschlag „Bündnis 90/Die Grünen“ zustehenden Sitz stehen 
keine Hinderungsgründe i.S. § 29 GemO entgegen.
Ebenfalls einstimmig beschloss  der Gemeinderat:
Der Verwaltungsausschuss, der Ausschuss Planen-Technik-
Bauen, der Aufsichtsrat der Stadtbau Renningen GmbH, der 
Jugendbeirat und die Vertreter der Stadt Renningen in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbands Renninger Was -
serversorgungsgruppe wie auch die Vertreter im Stiftungs -
rat der Von-Süßkind-Schwendi-Stiftung und die Vertreter im 
Stiftungsrat der Bürgerstiftung werden wie dargestellt mit 
Wirkung ab 01.12.2022 neu gebildet bzw. gewählt.




